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Einleitung 

Nach einer in fast allen deutschen Verfassungen des 19. und 20. Jahr-
hunderts wiederkehrenden Formel ist der parlamentarische Abgeord-
nete als Repräsentant des ganzen Volkes allein seinem Gewissen ver-
antwortlich und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Der 
damit ausgesprochene Grundsatz des freien Mandats, wie er auch im 
Abgeordneteneid des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck kam, schließt 
nicht nur jede Techtlich erzwingbare Bindung des Abgeordneten im 
Sinne des imperativen Mandats aus: Seinem Sinn nach will er vielmehr 
über die Unabhängigkeit von rechtlichen Bindungen hinaus die tatsäch-
liche Entscheidungsfreiheit des parlamentarischen Abgeordneten ge-
währleisten. Diese Forderung hat sich von Anbeginn nicht nur gegen 
den Staat und seine Organe, sondern auch gegen alle anderen Beein-
trächtigungen der Unabhängigkeit des Volksvertreters gerichtet. Denn 
der Grundsatz des freien Mandats ist eng mit dem Begriff der "über-
zeugung" verknüpft: Nach der liberalen Ideologie soll die Wahrheit 
als Ergebnis der parlamentarischen Auseinandersetzung im freien Aus-
tausch unabhängig gebildeter Meinungen gefunden werden. Wenn aber 
die überzeugung des einzelnen Grundlage der parlamentarischen Wil-
lensbildung ist, muß der einzelne Abgeordnete von tatsächlichen Bin-
dungen und äußeren Einflüssen frei sein. Heute erscheint die Ent-
scheidungsfreiheit des parlamentarischen Abgeordneten von den ver-
schiedensten Richtungen her ernsthaft bedroht. Erscheinungen wie 
der FTaktionBzwang geben Anlaß, unsere herkömmlichen Vorstel-
lungen von der parlamentarischen Demokratie zu überprüfen. Eine 
solche Überprüfung wird an der Verfassungswirklichkeit, wie sie uns 
in der praktisch geübten politischen Willensbildung gegenübertritt, 
nicht vorübergehen dürfen; denn die Verfassung als Gefüge rechtlicher 
Normen und die der Seinswelt angehörende Verfassungswirklichkeit 
stehen nicht beziehungslos nebeneinander. Damit stellt sich die Frage, 
ob Fraktionszwang und ähnliche Bindungen Fremdkörper im System 
der parlamentarischen Demokratie - gewissermaßen Entartungser-
scheinungen - darstellen oder ob diese Erscheinungen unvermeidbar 
im Wesen des Parlamentarismus selbst verwurzelt sind. Es ist daher 
von mehr als nur historischer Bedeutung, ob und in welchem Maße 
bereits in der Frühzeit des deutschen Parlamentarismus der Abgeord-
nete innerhalb wie außerhalb des Parlamentes Bindungen unterworfen 
war. Hieraus ergibt sich die Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Sie 
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macht sich nicht eine verfassungsrechtliche Einordnung des Fraktions-
zwanges zur Aufgabe, um so gewisse Widersprüche zwischen dem freien 
Mandat als Kernbegrilf der parlamentarischen Demokratie und der 
politischen Praxis zu lösen; sie sucht vielmehr unter Verzicht auf eine 
verfassungsrechtliche Beurteilung des Fraktionszwanges und der Pro-
blematik, die er für das freie Mandat aufwirft, die tatsächliche Ent-
wicklung in ihren geschichtlichen Ursprüngen aufzuzeigen, die den 
Parlamentarier immer stärker zur Einordnung in ein vielfach verfloch-
tenes Gefüge inner- und außerparlamentarischer Instanzen gezwungen 
hat. Um diesen allmählichen Wandel der AbgeordnetensteIlung sicht-
bar zu machen, sollen Vorgänge untersucht werden, die erfolgreiche 
oder versuchte Einflußnahmen auf Abgeordnete erkennen lassen und 
zugleich die zunehmende Bedeutung der Gruppenbildung für die par-
lamentarische Willensbildung verständlich machen. 

Aus dem Gesagten ergibt sich zugleich, was hier unter Fraktions-
zwang1 verstanden werden soll: Fraktionszwang bedeutet den unter 
Androhung von Nachteilen bis zur Ausschlußdrohung verfolgten An-
spruch einer Arbeitsgemeinschaft von Abgeordneten - einer Fraktion 
- gegenüber ihren Mitgliedern, die innerhalb der Abgeordnetenver-
einigung mit Stimmenmehrheit gefaßten Beschlüsse bei der politischen 
Arbeit auszuführen, insbesondere in der Volksvertretung im Sinne der 
Fraktionsbeschlüsse abzustimmen. Mangels einer rechtlichen Erzwing-
barkeit kann die Bedeutung des Fraktionszwanges erst an dem äußeren 
Nachdruck gemessen werden, den die Abgeordnetengruppe ihren Be-
schlüssen verleihen kann, um sie im Konfliktsfall auch gegenüber 
unbotsamen Abgeordneten durchsetzen zu können. Demnach gilt es 
vor allem, das Abhängigkeitsgefüge aufzuzeigen, aus dem den Abge-
ordnetengruppen die vielfältigen Mittel zur Durchsetzung eines Ab-
stimmungszwanges erwachsen sind. Die vorliegende geschichtliche Be-
trachtung der AbgeordnetensteIlung wird sich deshalb - ausgehend 
von den ersten losen Zusammenschlüssen von Parlamentariern vor 
1848 - vorwiegend mit der Organisationsgeschichte der politischen 
Gruppen zu befassen haben, soweit sich daraus Rückschlüsse auf Bin-

1 In der Literatur erscheint der Begriff erstmals in dem von Eugen 
Richter seit 1879 in zahlreichen Auflagen herausgegebenen "Politischen 
ABC-Buch für freisinnige Wähler" (so 5. Auflage 1889, S. 62). Unter dem 
Stichwort "Fraktion" definiert Richter den "Fraktionszwang" dahin, daß "bei 
Meinungsverschiedenheiten innerhalb einer Fraktion die Minderheit in der 
Fraktion sich der Ansicht der Mehrheit für die Abstimmungen in der 
Kommission und im Plenum unterwirft". Ein solcher Fraktionszwang 
herrschte nach Richter - selbst ein Meister des Fraktionszwanges - "nur 
bei der polnischen Fraktion". In anderen Fraktionen waren nach seiner 
Unterscheidung die Mitglieder "nur gehalten", abweichende Abstimmungen 
vor oder nacll. der Abstimmung zu begründen, wobei allerdings "mangelnde 
übereinstimmung in einer grundsätzlichen Hauptfrage '" Veranlassung 
zum Austritt atUs der Fraktion" sein konnte. 
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dungen des Volksvertreters gewinnen lassen. Die wachsende Abhängig-
keit des Abgeordneten von seiner Gruppe ist einerseits auf die zu-
nehmende Bedeutung von Vorberatungen zurückzuführen. Die aus 
diesen Vorberatungen allmählich hervorgehenden Fraktionen haben ihr 
Eigengewicht daneben zugleich den Vorrechten zu verdanken, die ihnen 
im Geschäftsverfahren der Parlamente nach und nach zugefallen sind. 
An der Geschäftsordnungspraxis der Volksvertretungen lassen sich 
daher die Wandlungen der Abgeordnetenstellung gut ablesen. Die 
Fraktion ist aber nur eine Erscheinungsform der politischen Gruppe. 
Wenn der Fraktionszwang auch das letzte und oft bedeutsamste Glied 
in einer Kette vielfältiger und mehr oder weniger unwägbarer Ein-
flußnahmen darstellt, so hat die Fraktion mit fortschreitender Ent-
wicklung ihren Einfluß auf den Abgeordneten doch zugleich der Macht 
der hinter ihr stehenden Partei zu verdanken. Diese Macht beruht 
auf der Mitwirkung der Partei bei den Wahlen, vor allem auf der 
Funktion, die ihr bei der Wahlvorbereitung und Kandidatenauswahl 
zugewachsen ist. In der Frühzeit des deutschen Parlamentarismus trat 
die Partei allerdings insoweit noch hinter der Fraktion zurück. Die 
Untersuchung des politischen Gruppenwesens außerhalb des Parlaments 
kann daher für den hier behandelten Zeitraum im wesentlichen außer 
Betracht bleiben. Neben den äußeren Methoden der Meinungsverein-
heitlichung wird man schließlich die in unterbewußten Bereichen wir-
kenden psychischen Einflüsse nicht übersehen dürfen. Sie sind die 
primäre Entstehungsursache der politischen Gruppen überhaupt. 

Die Notwendigkeit, die Entwicklung in ihren weiteren Zusammen-
hängen hervortreten zu lassen, ergibt sich auch aus den besonderen 
Schwierigkeiten einer Befundnahme, die es mit vertraulichen Vor-
gängen zu tun hat, an deren Geheimhaltung den Beteiligten aus nahe-
liegenden Gründen gelegen sein mußte, und die, wenn überhaupt, oft 
nur aus der einseitigen Sicht der Beteiligten überliefert sind. In den 
stenographischen Berichten der Parlamentsverhandlungen finden sich 
nur wenige Indiskretionen über Vorverhandlungen. Der Makel des 
Anstößigen, der jeder Beeinflussung von Abgeordneten in den Augen der 
Allgemeinheit anhaftet, erklärt es auch, daß hinter den Kulissen der 
Parlamentsöffentlichk:eit liegende Vorgänge in der Memoirenliteratur, 
in den veröffentlichten Briefwechseln und den sonstigen zeitgenössi-
schen Darstellungen nur spärlich Erwähnung finden. Einige unbe-
fangene Berichte zählen zu den Ausnahmen, die um so größere Be-
achtung verdienen. Die Auswertung von Abstimmungsstatistiken gibt 
keine Aufschlüsse von Belang, da aus den Abstimmungsergebnissen 
selbst nicht hervorgeht, ob sich der einzelne Abgeordnete freiwillig 
oder unter äußerem Druck entschieden hat. Auch die vorhandene 
parteigeschichtliche Literatur bot, da sie sich überwiegend mit der 


